
 

Kleine Anfrage 

Dr. Ulrich Wilken (DIE LINKE) vom 12.08.2019  

Deutsche Film- und Medienbewertung 

und  

Antwort  

Ministerin für Wissenschaft und Kunst 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Mit den Drucksachen 19/2240 und 20/138 wurden unsere Fragen zur Deutschen Film- und Medienbewertung 
beantwortet. Hierzu haben wir folgende Nachfragen: 
 
Die Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Entspricht der in Anlage 4 in der Drucks. 20/138 unter „Sonstige Erträge“ als „Deckungsbeiträge 

für Personalkosten der FBW-Mitarbeiter“ ausgeführte Posten dem in Anlage 3 unter Einnahmen 
dargestellten Posten „Zuschuss HMWK“ bzw. sind die beiden Posten trotz unterschiedlicher Be-
zeichnung gleicher Finanzquelle, also dem HMWK als Geldgeber zuzuordnen? 

 
Ja.  
 
Es handelt sich um eine Buchungsposition, in der neben anderen sonstigen Erträgen die Mittelzu-
weisungen des HMWK abgebildet werden. Die Bezeichnung der Position „Zuschuss HMWK“ in 
der Anlage 3 der Drucksache 20/138 hätte daher korrekterweise wie in der Anlage 4 der Druck-
sache 20/138 erfolgen müssen. 
 
 
Frage 2. Wie haben sich die Zuschüsse des Landes Hessen an die FBW seit 2013 entwickelt? 
 
Die Mittelzuweisungen des Landes an die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), sal-
diert um etwaige Rückzahlungen, haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Jahr HMWK HMdF 

 
Zuweisung nach der Verwal-

tungsvereinbarung 
(VV-FBW)/in Euro 

Zuweisung für Projekte/  
in Euro 

Zuweisung für Projekte/ 
in Euro 

2013 -- 123.522,21 -- 

2014 40.000,00 -- -- 

2015 89.822,00 -- -- 

2016 50.000,00 -- -- 

2017 66.331,61 -- 4.000,00 

2018 102.000,00 -- 500,00 

 
 
Frage 3. In der Anlage 2 zur Drucks. 19/2240 sind auch die Zuschüsse einzelner Bundesländer ausgewie-

sen. Welche Institution hat sich mit den Mitteln in welcher Höhe am Projekt „Jugend Filmjury“ 
beteiligt? (Mit der Bitte um jährliche Darstellung seit 2015) 

 
Folgende Institutionen haben sich an der Finanzierung der JugendFilmJury (JFJ) beteiligt. 
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Institution 
 
 

Projektzeitrahmen* 

01.08.2014 - 
31.07.2015 

01.08.2015 - 
31.12.2016 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

01.01.2018 - 
31.12.2018 

medienboard  
BerlinBrandenburg 

-- --  -- 9.000 € 

Filmförderanstalt - FFA 10.000 € --  -- -- 

Hamburg, Jugend Informations-
zentrum der BSB Hamburg (JIZ) 

7.000 € 7.000 € 6.000 € 6.000 € 

Kulturfonds Frankfurt-RheinMain 7.200 € 3.000 € --  -- 

Landesanstalt für privaten Rund-
funk und neue Medien Hessen 

8.000 € 12.000 € 8.000 € 8.000 € 

nordmedia  
Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen 

9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 

Ministerium für Kinder,   Familie, 
Flüchtlinge und  Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

--  11.600 € 18.000 € 18.000 € 

Internationales Filmfestival 
Schlingel 

--  5.000 € 5.000 € 5.000 € 

Staatskanzlei des Freistaats 
Thüringen 

9.000 € 7.500 € 9.000 € 9.000 € 

* Zunächst wurde der Projektzeitrahmen an das Schuljahr gekoppelt. Diese zeitliche Kopplung hat sich als nicht zweck-
mäßig erwiesen. Nach einem Übergang in 2016 ist der Projektzeitrahmen seit 2017 an das Kalenderjahr gebunden. 
 
 
Wiesbaden, 18. September 2019 

Angela Dorn 


